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FuRnoten

*

Verkindet als Artikel 1 der Verordnung tber die Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten des Polizeivollzugsdienstes vom 10. Februar 2009

§1
Geltungsbereich

Die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes im Lande
Bremen richtet sich nach der Bremischen Arbeitszeitverordnung, soweit im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist.

§2
RegelmaBige Arbeitszeit

(1) Die tagliche Arbeitszeit nach § 6 Absatz 3 der Bremischen Arbeitszeitverordnung kann
aus zwingenden dienstlichen Griinden verlangert werden.

(2) Arbeitstage sind die Wochentage Montag bis Freitag. Im Wechselschichtdienst, im
Schichtdienst, im Sonderdienst sowie bei Rufbereitschaft sind Arbeitstage die Wochentage
Montag bis Sonntag einschlief3lich der Feiertage.

(3) Die regelmafiige wochentliche Arbeitszeit vermindert sich fur jeden gesetzlichen
Feiertag sowie Heiligabend und Silvester, die auf Wochentage von Montag bis Freitag
fallen, um ein Funftel. Dies gilt auch, wenn an diesen Tagen Dienst zu leisten ist,
unabhangig von der Zeitdauer des Dienstes.
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§3
Dienstformen

(1) Der polizeiliche Dienst wird bedarfsorientiert als

1. Wechselschichtdienst,

2. Schichtdienst,

3. Sonderdienst,

4. Dienst mit gleitender Arbeitszeit,

5. Dienst mit feststehender taglicher Arbeitszeit oder

6. Rufbereitschaft geleistet.

(2) Die Polizei Bremen und die Ortspolizeibehérde Bremerhaven werden ermachtigt, im
Rahmen von Dienstvereinbarungen die flexible Gestaltung von Dienstplanen oder
Arbeitszeiten zu entwickeln. Die Dienstvereinbarung der Polizei Bremen bedarf der
Zustimmung des Senators fur Inneres. Der Magistrat der Stadt Bremerhaven kann sich
vorbehalten, der Dienstvereinbarung der Ortspolizeibehdérde Bremerhaven zuzustimmen.

§4
Wechselschicht- und Schichtdienst

(1) Die Hochstdauer einer Dienstschicht im Wechselschicht- und Schichtdienst soll nicht
mehr als zehn Stunden betragen. Die Mindestdauer soll sechs Stunden nicht
unterschreiten. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen kann die Hochstdauer der
Dienstschichten zwdlf Stunden betragen.

(2) Im Wechselschicht- und Schichtdienst werden Pausenzeiten gewahrt, soweit die
dienstlichen Verhéltnisse es zulassen. Wahrend der Pausenzeiten missen sich die
Beamtinnen und Beamten zur Dienstleistung bereithalten. Sie zahlen als Arbeitszeit.

(3) Die Dienstplane werden von der oder dem Dienstvorgesetzten gefertigt. Die Senatorin
oder der Senator fir Inneres und Sport kann sich vorbehalten, die Dienstpléane des
Polizeivollzugsdienstes des Landes, der Magistrat der Stadt Bremerhaven kann sich
vorbehalten, die Dienstpléne des Polizeivollzugsdienstes der Stadt Bremerhaven zu
genehmigen.
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8§85
Sonderdienst

(1) Sonderdienst ist Dienst, der aufgrund besonderer polizeilicher Lagefelder zu
unregelméaiigen Zeiten geleistet wird. Fur die Pausenzeiten gilt § 4 Absatz 2
entsprechend. Wird die Ruhezeit nach § 7 Absatz 2 und 3 der Bremischen
Arbeitszeitverordnung nicht eingehalten, sind gleichwertige Ausgleichsruhezeiten zu
gewahren.

(2) Soweit dienstliche Grunde hierfur bestehen, ist ein Wechsel aus jeder anderen
Dienstform in den Sonderdienst nach Festlegung der oder des Dienstvorgesetzten oder
von ihr oder ihm Beauftragten zulassig.

(3) Wird der Sonderdienst im Rahmen von Einsatzen geschlossener Einheiten aul3erhalb
Bremens geleistet, so gelten auch An- und Abfahrtszeiten sowie Verpflegungszeiten als
Arbeitszeit.

§6
Nachtdienst

Die tagliche Arbeitszeit bei Nachtdienst kann abweichend von § 8 Absatz 2 der
Bremischen Arbeitszeitverordnung auf bis zu zwolf Stunden verlangert werden, wenn
innerhalb eines Monats im Durchschnitt die Arbeitszeit von acht Stunden taglich und 48
Stunden wéchentlich nicht Gberschritten werden.

§7
Abrechnung von Arbeitszeiten

(1) Arbeitszeitguthaben und Arbeitszeitrickstande werden am Ende des jeweiligen
Kalendermonats festgestellt. Dabei wird die zu leistende Arbeitszeit aufgrund der
regelmafigen wochentlichen Arbeitszeit nach § 5 Absatz 1 der Bremischen
Arbeitszeitverordnung ermittelt. Der Ausgleich angeordneter oder genehmigter Mehrarbeit
erfolgt gemal § 60 Absatz 3 des Bremischen Beamtengesetzes.

(2) Die Arbeitszeitguthaben und Arbeitszeitriickstdnde nach Absatz 1 werden auf den
nachsten Kalendermonat tUbertragen. Die Grenzwerte betragen fur Arbeitszeitguthaben 50
Stunden und fur Arbeitszeitriickstande 20 Stunden. Der Grenzwert Arbeitszeitguthaben
nach Satz 2 kann Gberschritten werden, sofern Mehrarbeit angeordnet oder genehmigt
wird. Die Uberschreitung des Grenzwertes Arbeitszeitriickstande nach Satz 2 kann in
begrindeten Ausnahmefallen genehmigt werden. Es sollen zu keiner Zeit mehr als 90
Stunden Arbeitszeitguthaben und mehr als 40 Stunden Arbeitszeitrickstande anfallen. Die
Uberschreitung des Grenzwertes Arbeitszeitguthaben nach Satz 5 aufgrund angeordneter
oder genehmigter Mehrarbeit kdnnen die Dienstvorgesetzten in Ausnahmeféllen zulassen;
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die jeweiligen obersten Dienstbehdrden kénnen sich die Genehmigung vorbehalten. Im
Ubrigen gilt § 3 Absatz 2.

Seite 4 von 4



	Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes
	Fußnoten
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Regelmäßige Arbeitszeit
	§ 3 Dienstformen
	§ 4 Wechselschicht- und Schichtdienst
	§ 5 Sonderdienst
	§ 6 Nachtdienst
	§ 7 Abrechnung von Arbeitszeiten


